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DU CANTON DU VALAIS

STAATSKANZLEI
DES KANTONS WALLIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL CER SITZUNGEN
DES STAATSRATES

Seance du
Sitzung vom - 5. Juni 1996

Der Staatsrat als Homologationsbeh6rde,
(Art. 38 Abs . 2 kRPG)

Eingesehen das Gesuch und das hinterlegte Pilotdossier der
Gemeinde Leuk vom 19. De~ember 1995 lnit dem Antrag auf Ho~

mologierung des von der Urversammlung am 30 . Oktober 1995
angenommenen Nutzungsplanes und des Bau- und Zonenregle-
mentes i •

Eingesehen die Art. 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8.
März 1907 (KV);

Eingesehen das Gesetz vom 19. Mai 1924 betreffend das Bau­
\"'e~e.n (BauG} i

Eingesehen das Gesetz vom 13. November 1980 über die Ge­
meindeordnung (GGO);

Eingesehen das Bundesgeset.z über die Raumplanung vom 22.
Juni 1979 (RPG) sowie das kantonale Ausführungsgesetz zum
RPG vom 23. Januar 1987 (kRPG);

Eingesehen den Art. 26 der Verordnung über die Raumpl~nung

vom 2. Oktober 1989 (RPV);

Eingesehen das Dekret vom 2. Oktober 1992 über die Raum­
planungsziele,

Eingesehen den kantonalen Richtplan;

Eingesehen den Vorprüfungsbericht des Staatsrates vom 21.
Juni 1995;

Eingesehen die öffentliche Auflage dieses Berichts im kan­
tonalen Amtsblatt Nr. 32 vom 11. August 1995;

Eingesehen den Beschluss der Urversammlung der Gemeinde
Leuk vom 30 . Oktober 1995, womit die Gesamtrevision der
Nutzungsplanung angenommen wurde;

Eingesehen die 6ffentlicl18 AUflage dieses urversammlungs­
beschlusses im kantonalen Amt.sblatt Nr. 45 vom 3, November
1995;
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Eingesehen die verfahrens le i t e nde Verfügung des instruie­
renden Rechtsdienstes des Depa r t emen t e s des Innern vom 28.
Mai 19 96, mi t welcher die a bs chl i e s s e nde Stellungnahme der
Di e ns t s t e l l e f ü r Raumplanu ng vom 22. Mai 1996 samt bear­
be i t e tem Pilotdossier d e r Geme i nd e zur Kenntnis gebracht
wu rde;

Eingesehen die übrigen Akten;

Erwägend, dass die beim Staatsrat e i ngere i ch t en Beschwer­
den geg en die Nutzungsplanung von Leuk in der heutigen
Sitzung mit separaten Rechtsmittelentscheiden behandelt
wurden;

Erwägend , da s s die Nu t zllngspl anung der Gemeinde Leuk die
z iele und Grunds~tze de r Raumplanung (Art . 1 und 3 RPG) ,
die Anregungen a us de r Bevölke r ung (Ar t . 4 Abs. 2 RPG) und
den Richtplan (Art. B RPG) be rück s i cnt i.qt. sowie den Anfor­
derungen des übrigen Bundesrechts , insbesondere der Um­
weltschlIt zgesetzgebung , Rechnung trägt ;.
Auf Antrag des Departementes des rnnern,

b e ß c h 1 i e s s t

Der von de r Urversammlung von Leuk am 30 . Oktober 1995 an­
ge nommene Nutzungsp l an (Zonennutzungspläne ) und das Ball ­
und Zonenr eg l emen t wer de n unter folgenden Vorbehalten ~
mol og i e r t;

A) Nu t zungspl a n (Zonen n\J t zung sp l ilne )

~ Die Dorfz one D1 in den Gebieten II Bren t ion ll und
11 Br urmen " i s t überd i men s i oni e r t ; sie hat sich s omi t
au f die b e stehende Baus ubstanz zu beschränken. Die im
Pl an Nr. 6b mit Punk t 8 und 9 bezeichneten Erweite ­
rungen werden gestriChen.

L .::. Die i n Susten zus ät.zLi.c n der Vlohnzone ~'J3 zugewi e s e ne
Fl ä che ist durch de n Verkehx' de r Kan t.onsstrasse mit
Lärm vorbelastet (vg l . Plan Nr . Ge Punk t 11). Die Zu­
ordnung dieser Fläche in die Wohnzone W3 wi r d daher
n i ch t genehmi g t . Sie kann allenfall s eine r Mischzone
(Wohn - und Ge\oJ B:cbezon e) zugewi e s en werden .

~ Au fgrund der eingegangenen Einsprachen und na ch den
erfolgten Einigung sverhandlungen ha t d i e Ge meind e '
Leuk in den Gebie t e n " Pl e t s che n ll (val. Pläne Nr . 1,
2b und 4b Punkt 26 ) I "Get wi ng ll (Pliine Ne . I , 2b und
4 c Punkt 34 ) und i m Gebi el: " Pfy n 11 (Pläne Nr. 1 und 2b
Punkt 34a ) vers c h i ed ene Parzellen als übriges Gemein­
de gebi e t aus geschieden. Di ese Flächen sind , soweit
s i e n i ch t Wa l dg eb i st betref fen, i n der Landwirt ­
schaftszone zu be l a s s en .

I I
I
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±...:-:. Die Erweiterung der Camping zone im Gebiet
"Schaldonir!Briannen" (vgl. Pläne Nr. I, 2b und 6c
Punkt 16) wird nur unter der Bedingung bzw. von der
Gemeinde durchzusetzenden Auflage genehmigt, dass in
diesem Gebiet keine Wohnwagen oder. Mobilhomes perma­
nent, d.h . während des ganzen Jahres, stationiert und
keine festen Bauten erstellt werden.

~.- Östlich der Forststrasse Susten-Pletschen wurde eine
Zone tür Sport und Erholung ausgeschieden. Es wurde
teilweise Waldareal eingezont (vgl. Ausschnitt Wald­
kataster 1:1'000 vom 19.06.1995). Somit ist das Wald­
areal gemäss Waldkataster abzugrenzen und ist die Zo­
ne für Sport und Erholung entspreChend anzupassen.

n - Das Gebiet IG1,letji" ist als Waldareal in den Planun­
terlagen aufzunehmen.

~ Das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung,
Objekt Nr. 28 gemäss provisorischem Inventar, ist in
die Planunterlagen aufzunehmen'.

~ Die Schutzzone entlang des Emsbaches von 12.50 Meter
beidseits des Baches ist im Erläuternden Bericht auf
Seite 12 im Sinne des Homologationsentscheides vom 4.
Juli 1990 und des vorprüfungsentscheides vom 21. Juni
1995 zu berichtigen. Eine gleiche Uferschutzzone gilt
auch im Bereich zwischen der Industriezone und den
Teichen und ist im Bau- und Zonenreglement ein ent­
sprechender Artikel (vgl, nachfolgende Ziffer 16)
a u f zunehmen.

L.=. Im Gebiet lIfvlillier" wird die im Nutzungsplan Mst.
1:10 1000 der Landwirtschaftszone 1 . Priorität zuge­
wiesene Teilfläche (vgl. Punkt 101) der Geschützten
Landwirtschaftszone zugewiesen.

l.Q...-=. Die Festlegung der Nutzung im Gebiet 11Tschüdangna 11

beschränkt sich auf das Gemeindegebiet von Leuk (vgl.
~lan Nr. 1 Punkt 102).

~ Die in den Plänen mit den Punkten 103 bis 105 gekenn­
zeichneten Unterschiede sind zu bereinigen.

11..........:.. In der Legende des Zonennutzungsplanes "Leuk-St.adt."
wird die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Brentiong B der Empfindlichkeitsstufe (ES) IIr zuge ­
ordnet.

~ Die Bereinigung der Probleme und der Festlegung der
Nutzung innerhalb der Zone mit. unbestimmter Nutzung
westlich des Illgrabens sind unverzüglich in Zusam­
menarbeit mit den zuständigen Instanzen und betroffe­
nen EigentGmern an die Hand zu nehmen.
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~ Die Fläche nördlich des Rosensees muss blassgrün,
d.h. als Geschützte Landwirtschaftszone eingefärbt
werden.

~~ Die Hinweisinventare sowie die einSChlägigen Bestim­
mungen für die vorgesehenen Maiensässzonen sind un­
verzüglich zu erarbeiten und dem Umwelt- und Raumpla­
nungsdepartement zur Stellungnahme zu unterbreiten,
damit im Anschluss daran die entsprechenden Zonen ge­
mäss den Anforderungen des kRPG ausgeschieden werden
können.

B) Bau- und Zone nregl ement (BZRl

~ Gestützt auf die vors cencnde Ziffer 8 ist das BZR mit
folgender Bestimmung zu ergänzen:

"Die Uferschut.zzone Emsbach dient. dem Schutz de r
Ufervegetation und der Erhaltung der Fauna entlang
dieses Fliessgewässers. Die Schutzzone dient des wei­
teren der ökologischen Vernetzung verschiedener Le­
bensräume . Veränderun.gen innerhalb dieser Schutzzone
dürfen nur mit Zustimmung der kantonalen Dienststelle
für Wald und Landschaft vorqerionunen werden." j

17.- a) Art . 59 BZR B) ist zu ergänzen mit "Geschützte
Landwirtschaftszone".

b) Bei der Zoneneinteilung ist unter den Landwirt­
schaftszonen auch die IIGeschützte Landwirtschafts­
zone" aufzuführen.

~ Art. 63 BZR "Wohn- und Fe~'ienhauszone wi, Wl A, PI,
FI -QPIl. Die Gemeinde Leuk verfügt über keine Wohnzone
Wl mehr. Wl ist deshalb zu streichen.

~ a) Art. 72 Abs. 1 letzter Satz wird gemäss den N9­
Massnahmenkonzepten wie folgt ergänzt:

/

"Einzig in den l?ufferzonen um den Fühla, bei den
\'leihern, bei Millj eren und bei Preisen Ls t Acke r - \/
bau untersagt. Lage und Ausmass dieser Pufferzonen
sind definiert durch das N9-Massnahmekonzept Leu­
kerfeld und das Pfyn".

b) Art. 72 Aba. 2 lautet somit wie folgt:

"Zweck:s Erhaltung der spezialisierten Fauna und
der Förderung der Pflanzendiversität soll das j
Wiesland extensiv, d.h. traditionell be~lirtschaf-

tet werden."

c) Zusammenfassend lautet Art. 72 BZR wie folgt:

OlDie Geschützte Landwirtschaftszone umfasst land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, die wegen ihrer ~
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Eigenart oder ihrer besonderen Schönheit schüt­
zenswert sind. Diese sollen traditionell bewirt­
6chaftet werden, unter Schonung und eventueller
Schaffung von wertvollen Landschaftselementen wie
Hecken, Feldgehölzen, Hochstammobstbäumen, Suonen,
Trockenmauern, usw., um dadurch zum Schutz der für
diese Gebiete typischen Pflanzen- und Tierarten
beizutragen. ' Ba u t en und Anlagen sind nur zulässig,
wenn sie standortbedingt oder zur Erhaltung bzw.
Erhöhung des landschaftlichen und/oder naturschüt- .)
zerischen Wertes erforderlich sind".

~ a) In Art. 73 Abs. a BZR (Landschatts- und Natur­
schutzzonen) wird im ersten paragraph der zweite
Teil des Satzes gestrichen und durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

"Die Landschaftsschutzzone dient der Erhaltung von
besonders schönen und wertvollen Landschaften in /
ihrer Vielfalt und Eigenart",,

b) Art. 73 wird mit folgendem Absatz d ergänzt:

"Alle Projekte innerhalb der LandGchafts- und Na ­
turschutzzonen müssen der kantonalen oienstf3telle
für \\lald und Landschaf tunterbrei tet werden ."

21.- Art. 81 Abs. b BZR (Übriges Geme~ndegebiet) wird ge­
strichen; es handelt siCh hier um eine bundesrechts­
widrige Bestimmung.

~-=- Die Gemeinde Leuk verfügt in den Gebieten 11Thel 11 ,

"St. Barbara" und "PIetschen" über Ferienhauszonen
nach QP, Diese mdssen, wie bereits im Synthesebericht
verlangt, auch in der Flächenberechnung ihren Nieder­
schlag finden.

C) Erl äu ternd~ Bericht zur N't.l t zu ngJiJ2l.pnung

~ Abs. 2 von Ziff. 5 auf Seite 12 wird korrigier t, so
dass kein Zusammenhang zur N9 hergeleitet werden
kann. Insbesondere besteht keine finanzielle Abg e l ­
tung seitens der N9, falls die Massnahme von d e r Ge­
meinde aufrechterhalten wird ("Kompensation im Alten
Rot. t.anbe t; t") .

24 .- Die Einleitung auf Seite 47 in f i ne ist wie folgt ab­
zuändern:

"In der Gemeinde Leul<: sind folgende Gebiete als Ge­
schütze Landwirtschaftszonen ausgeschieden. 11

~ Abs. 5 von Ziff. 7 auf Seite 13 ist zu streichen. Die
Redimensionierung der Wohn- und Gewerbezone WG2 steht
nicht im Zusammenhang mit einer N9-Kompensationsmass­
nahme.

v
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~ Für die Weitel'fühl:"ung des Campings "Monument" im
Pfyngebiet ist der Dienstbarkeitsvertrag zwischen den
Besitzern bzw. Betreibern und der zuständigen kanto­
nalen Instanz unverzüglich abzuschliessen.

~ Der Illgrab8n ist hinsichtlich der Murganggefährdung
des Gebietes ~letschen-Galgenwalddurch die zuscändi­
gen Dienststellen zu überprüfen und die Gefahrenzone
definitiv festzulegen. GleiChzeitig ist ein Gesamtsi­
cherheitskonzept zu erarbeiten.

28. - Die Lage de:r im Plan ,e i 11ge z e i chne t en Verkehrsflächen
widersp~~cht dem N.9 ':Massnahmenkonzept Leukerfeld. Bei
Realisierung des N9-Massnahmenkönzeptes we:r:den die
bisherigen Verkehrsfläche~ aufgehoben und gemäss dem
N9-Projektdossier wiederhergestellt werden ..

~ Die von der Gemeinde im vorbeschriebenen Sinn zu be­
reinigenden Planunterlagen sind ohne Verzug dem
Rechesdienst des Departementes des Innern in 4 Exem­
pla~en und das Bau- und Zonenreglement in 6 Exempla­
ren zuzustellen, damit diese durch die Staatskanzlei
abgestempelt (Homologa~ionsvermerk) werden können.

E) R, ech.t..~mi ttelbelehrung

~ Vorliegender Homologationsentscheid kann innert
dreissig TaSjen nach Erscheinen im karit.oria Len Amts­
blatt beim Kantonsgericht, öffentlichrechtliche Ab­
teilung I Sitten, angefochten v/erden (vgl. Art, 46 t r .
des Gesetzes vom 6. Oktober 1976 über das Verwal­
tungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege
(VVRG) ) .

Siegelgebühr: Fr , 180.--
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